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Sie wollen mehr erfahren? Sprechen Sie unS einfach an! 
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AuSSerBeTrIeBlIche BeruFSAuSBIlDunG (BAe)  
§ 76 SGB III
Wer wird gefördert?

Gefördert werden unternehmen, die mit dem Bildungsträger aqa den fachpraktischen teil der 
 ausbildung eines lernbeeinträchtigten oder sozial benachteiligten jungen Menschen übernehmen. 
der Bildungsträger aqa unterstützt parallel die auszubildenden mit stütz und förderunterricht  
und bietet eine sozialpädagogische Betreuung an. Der Berufsschulunterricht findet regulär in der 
Berufsschule statt. 

ebenfalls gefördert werden kann, wenn in einem anderen Betrieb ein bestehendes ausbildungs
verhältnis vorzeitig gelöst wurde.

Förderzeitraum

die dauer der förderung richtet sich nach der dauer der ausbildung des jeweiligen 
ausbildungsberufes.

Wo kann ich die Förderung beantragen?

die förderung können sie beim kommunalen center für arbeit beantragen.
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